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Abordnungen, für Hessen kan ich es gesichert sagen, der Logik der Definition folgend dürfte es
auch für RLP geten, sind irrelevant dafür, ob du ein Mitglied der Konferenz bist: die relevante
Definition lautet "eigenverantwortlicher Unterricht". Und für die Mitglieder gelten halt die in der
Konf.O festgelegten und ggf. in der Konferenz beschlossenen Regelungen.
Man muss gucken, ob ih eine TeilzeitVO oder Verf. oder DB habt, in der das für TZkräfte wieder
relativiert wird.

1https://www.lehrerforen.de/thread/44508-rlp-konferenzteilnahme-bei-abordnung/?postID=411758#post411758

https://www.lehrerforen.de/thread/44508-rlp-konferenzteilnahme-bei-abordnung/?postID=411758#post411758

